
Statuten 

Kavallerie- und Reitverein Gossau SG und Umgebung 

1. Name 

1906 gründeten Kavalleristen der Gemeinde Gossau den Kavallerieverein Gossau. Am 28. März 1915 erweiterte sich der Vereinsname gemäss dem 
Einzugsgebiet und nannte sich neu Kavallerieverein Gossau und Umgebung. Am 06. März 1963 erfolgte die Umbenennung in «Kavallerie- und 
Reitverein Gossau und Umgebung». 
Unter dem Namen Kavallerie- und Reitverein Gossau und Umgebung besteht ein Verein im Sinne von Art. 60ff ZGB mit Sitz in Gossau SG. Er ist 
politisch und konfessionell unabhängig. 

2. Ziel und Zweck 

Der Verein fördert den Pferdesport, tritt ein für korrektes Verhalten dem Pferd gegenüber, fördert die Kameradschaft und setzt sich ein für die Pflege 
der Reitwege. 

3. Mittel 

Der Verein verfügt über folgende Mittel: 
• Mitgliederbeiträge 
• Erträge aus eigenen Veranstaltungen 
• Gönner 
• Spender 

Die Mitgliederbeiträge werden jeweils an der Hauptversammlung festgelegt und an der Versammlung eingezogen. Mitglieder des Vorstandes sind 
vom Beitrag befreit. 

4. Mitgliedschaft! Rechte und Pflichten 

Aktivmitglieder ab 18. Lebensjahr 
Junioren ab 12. Lebensjahr, mit Erreichen des 18. Lebensjahres werden Junioren automatisch Aktivmitglieder. 

Junioren haben ab dem 16. Lebensjahr das Stimm- und Wahlrecht. 

Alle Mitglieder, die bis 26.08.2022 den Status Ehren- oder Freimitglied haben, behalten das Recht als Besitztum. 
Es werden keine neuen Ehren - oder Freimitglieder ernannt. 

Die Aufnahme als Mitglied erfolgt durch ein schriftliches Gesuch an den Vorstand. Über die Aufnahme entscheidet die 
Hauptversammlung. Es ist Ehrensache jedes Mitgliedes, an den Versammlungen, zu denen es eingeladen wird, teilzunehmen. Mitglieder haben ein 
Stimmrecht, unterstützen den Vereinszweck und haben das Recht, die Angebote und Anlagen des Vereins zu nutzen. Alle Mitglieder sind zur Mithilfe 
und zu Arbeitseinsätzen verpflichtet. 
Die persönliche Haftpflicht- und Unfallversicherung ist Sache des einzelnen Mitgliedes 

5. Austritt! Ausschluss 

Die Mitgliedschaft erlischt 
• durch schriftliche Austrittserklärung 
• durch Tod 
• durch Ausschluss 

Die Austritterklärung befreit nicht vom Mitgliederbeitrag des laufenden Jahres. Ausgeschlossene oder ausgetretene Mitglieder verlieren jedes 
Anrecht auf das Vereinsvermögen. 

Ein Mitglied kann jederzeit ausgeschlossen werden, wenn 
• der Mitgliederbeitrag nicht bezahlt wird. 
• die Statuten, Beschlüsse der Hauptversammlung oder Anordnungen des Vorstandes missachtet werden. 
• die Anlagen oder Einrichtungen des Vereins nicht mit der nötigen Sorgfalt behandelt werden. 
• in anderer Weise den Vereinsinteressen geschadet wird. 

6. Organe des Vereins 

• Hauptversammlung 
• Vorstand 
• Kontrollstelle 

7. Hauptversammlung 

Das oberste Organ des Vereins ist die ordentliche Hauptversammlung der Mitglieder und tritt jedes Jahr, nach Abschluss des Rechnungsjahres, 
zusammen. Einladungen zur Hauptversammlung erfolgen mindestens 14 Tage im Voraus mit der Angabe der Traktanden. 
Anträge zuhanden der Hauptversammlung sind bis spätestens 4 Wochen vor der Hauptversammlung schriftlich an den Vorstand zu richten. 
Ausserordentliche Hauptversammlungen können einberufen werden, wenn der Vorstand es für nötig erachtet oder wenn es wenigstens der fünfte 
Teil der stimm- und wahlberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorstand unter Angabe der Traktanden verlangt. 

• Stimm- und Wahlrecht 
Die Hauptversammlung umfasst alle Mitglieder. Alle ab dem 16. Lebensjahr haben das Stimm- und Wahlrecht. 

• Beschlussfassung 
Jede ordnungsgemäss einberufene Hauptversammlung ist unabhängig der Anzahl Anwesenden beschlussfähig. 
Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden in offener Abstimmung mit dem einfachen Mehr der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmgleichheit hat der /die Präsident/in den Stichentscheid. 
Eine geheime Wahl ist nur dann möglich, wenn die Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten dies verlangt. 



Über weittragende Geschäfte, die nicht mit der Einladung bekannt gegeben worden sind, darf nicht Beschluss gefasst werden, ausser über 

einen Antrag auf Einberufung einer weiteren Hauptversammlung. 

• Auflösung des Vereins 
Die Auflösung des Vereins kann an einer ordentlichen oder ausserordentlichen Hauptversammlung mit dem Stimmenmehr von den 

anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern beschlossen werden. 
Bei einer Auflösung des Vereins entscheiden die verbleibenden Mitglieder, welche gemeinnützige Organisation mit dem Vereinsvermögen 

begünstigt wird. 

Kompetenzen der Hauptversammlung 
o Abnahme des Jahresberichtes, des Protokolls der letzten Hauptversammlung, der Jahresrechnung sowie des 

Revisorenberichts. 
o Entlastung des Vorstandes. 
o Wahl des/r Präsident/in, der Mitglieder des Vorstandes und der Revisoren. 
o Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern. 
o Festsetzung des jährlichen Mitgliederbeitrags. 
o Festlegung der Finanzkompetenzen. 
o Änderungen der Statuten, Erlass und Änderungen von Reglementen. 
o Auflösung des Vereins. 
o Behandlung von Rekursen gegen Entscheide des Vorstandes. 

• Vorstand 
Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Den Die Präsident/in wird von der Hauptversammlung gewählt. Im Übrigen konstituiert 

sich der Vorstand selbst. Die Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar. Zeichnungsberechtigt für den Verein sind der/die Präsident/in 

zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied. 

• Vorstandssitzungen 
Der Vorstand tritt zusammen so oft die Geschäfte es erfordern. Er fasst seine Beschlüsse und trifft die Wahlen offen mit relativem Mehr. 

Bei Stimmgleichheit entscheidet der/die Präsident/in. 

Kompetenzen des Vorstandes 
Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins, soweit dafür nicht nach Gesetz die Statuten oder die Beschlüsse der Hauptversammlung 

zuständig sind. Dem Vorstand obliegen insbesondere: 
o Vertretung des Vereins im Verkehr mit Drittpersonen und Behörden. 
o Organisation und Durchführung von Vereinsanlässen und Veranstaltungen. Der Vorstand kann speziellen 

Organisationskomitees die Durchführung von Anlässen übertragen. 
o Vorbereitung der Geschäfte der Hauptversammlung und Ausführung der Beschlüsse derselben. 
o Abschluss von Verträgen. 
o Erneuerung und Unterhalt von Anlagen und Material. Dem Vorstand steht für die ihm übertragenen Aufgaben ein Jahreskredit 

zur Verfügung, der jeweils mit dem Budget von der Hauptversammlung genehmigt wird. 

• Kontrollstelle 
Die ordentliche Hauptversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren als Kontrollstelle zwei geeignete Revisoren. Die Kontrollstelle hat 

die Jahresrechnung, den Vermögensstand, die Protokolle sowie die Amts- und Kassenführung zu prüfen und zuhanden der 
Hauptversammlung schriftlich Bericht zu erstatten. 

• Rechnungswesen 
Die finanziellen Mittel des Vereins dürfen nur zu den in Art. 2 umschriebenen Zwecken verwendet werden. 
Rechnungsjahr ist ebenfalls das Kalenderjahr. 
Das Vermögen des Vereins ist in risikosicheren Werten anzulegen. 

7. Haftung 

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine Haftung der Mitglieder über die von der HV beschlossenen 
Mitgliederbeiträge hinaus ist ausgeschlossen. 

8. Inkrafttreten / Statutenrevision 

Diese Statuten wurden von der Hauptversammlung am 26. August 2022 genehmigt und treten ab sofort in Kraft. 
Sie ersetzen diejenigen vom März 2012. 

Gossau, 26. August 2022 

Die  Präsidentin: Elisabeth Künzle ‚ 

Die Aktuarin: Regula Wyss 
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